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Allgemeine Anschlussnutzungsbedingungen Strom 
 

Anlage: Haftung gemäß § 18 NAV 

 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Regelungen gelten zur vertraglichen Spezifikation der in der Vertragsanlage "An-
schluss- und Vertragsdatenblatt" angegebenen Netzanschlusssituation. 

2. Datenverarbeitung 

Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes von dem VNB verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich, werden Daten an die 
an der Abwicklung des Vertragsverhältnisses beteiligten Unternehmen weitergegeben. Eine darüber 
hinaus gehende Verarbeitung und Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der ge-
setzlichen Verpflichtungen des VNB. 

3. Haftung 

3.1. Haftung bei Unterbrechungen und Unregelmäßigkeiten 

Die Haftung des VNB ist dem Grunde und der Höhe nach entsprechend § 18 der NAV begrenzt. Der 
Wortlaut des § 18 ist als Anhang beigefügt und damit Bestandteil des Vertrages.  

Bei In-Kraft-Treten einer Nachfolgeregelung wird die Haftungsregelung an diese angepasst. Die ge-
setzliche Haftung bleibt im Übrigen unberührt. 

3.2. Haftung bei Drittnutzung 

Der Kunde wird sich unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten (beispielsweise Änderungs-
kündigung, Vertragsanpassung, Androhung der Unterbrechung der Anschlussnutzung unter Verweis 
auf § 17 Abs. 2 EnWG) bemühen, mit nachgelagerten Letztverbrauchern eine Haftungsregelung gem. 
§ 18 NAV zu Gunsten des VNB zu vereinbaren. Bei fehlender Haftungsbegrenzung gem. § 18 NAV 
wird im Schadensfall vermutet, dass der Kunde seine Bemühensverpflichtung verletzt hat. Der Kunde 
ist dem VNB gegenüber zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dem Kunden 
bleibt der Nachweis seines Bemühens zur Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung unbenommen, um 
seiner Schadensersatzverpflichtung gegenüber dem VNB zu entgehen. 

3.3. Haftung durch Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

Die in den vorstehenden Absätzen genannten Haftungsregelungen des § 18 NAV gelten auch in Be-
zug auf gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des VNB. 

4. Beendigung und Anpassung des Vertragsverhältnisses 

Der Kunde kann das Vertragsverhältnis jederzeit bei Umzug oder Geschäftsaufgabe, Betriebsstillle-
gung oder endgültiger Aufgabe des Netzanschlusses mit einer zweiwöchigen Frist auf das Ende eines 
Kalendermonats kündigen. 

Der VNB kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats 
jederzeit kündigen. Die Anschlusspflicht des VNB zu seinen allgemeinen Bedingungen im Sinne des 
§ 17 EnWG bleibt hiervon unberührt. 

Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung durch die Vertragspartner bleibt unberührt. 

Bei einer wesentlichen Änderung oder Fortentwicklung des gesetzlichen Ordnungsrahmens (insbe-
sondere des EnWG und der darauf beruhenden Verordnungen) ist der VNB berechtigt, eine Anpas-
sung des Vertrages zu verlangen. Der VNB ist berechtigt, die Anpassung des Vertrages zu verlangen 
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in Fällen, in denen ein Gericht oder eine Behörde Maßnahmen, insbesondere Entscheidungen oder 
Festlegungen erlässt, die den vertraglichen Abreden dieses Vertrages entgegenstehen. 

Gesetzliche Anpassungsansprüche der Vertragspartner bleiben hiervon unberührt. 

Gleiches gilt für den Fall der Anpassung oder Änderung des MeteringCode 2006. 

4.1. Form der Kündigung 

Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

5. Anschlussnutzung 

5.1. Begrenzung der Netzanschlusskapazität 

Die an der Entnahmestelle zeitgleich ermittelte geometrische Summe aus Wirk- und Blindleistung darf 
während keiner ¼-h-Messperiode höher als die vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazität sein. 
Der Anschlussnutzer hat es zu unterlassen mehr als die vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazi-
tät in Anspruch zu nehmen.  

5.2. Überschreitung der Netzanschlusskapazität 

Die Bereitstellung über die vereinbarte Netzanschlusskapazität hinausgehender Netzkapazität bedarf 
einer besonderen Vereinbarung. 

Bei einer an mehreren Tagen im Abrechnungsjahr auftretenden Überschreitung der Netzanschlusska-
pazität für den Bezug von 10 % oder mindestens 50 kW bietet der VNB dem Anschlussnehmer eine 
Anpassung der Netzanschlusskapazität gegen Zahlung eines weiteren Baukostenzuschusses an. 
Hierbei hat der Kunde auf den Anschlussnehmer einzuwirken, damit eine Anpassung der vereinbarten 
Netzanschlusskapazität herbeigeführt werden kann. Dies gilt nicht, soweit der Anschlussnehmer oder 
der Kunde darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme über die vereinbarte Netzanschlusskapazität 
nur ausnahmsweise erfolgte und zukünftig unterbleiben wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, so-
bald die vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazität in der darauf folgenden Abrechnungsperiode 
(Jahresrechnung) nochmals in vorgenannter Weise überschritten wird. 

Sollte der Anschlussnehmer zu einer Anpassung der Netzanschlusskapazität nicht bereit sein, so ist 
der VNB berechtigt, vom Anschlussnutzer eine Pönale für Überschreitung der Netzanschlusskapazität 
gemäß Preisregelung zu erheben.  

Der Kunde ist berechtigt, eine Anpassung der vertraglichen Netzanschlusskapazität gegen Zahlung 
des Baukostenzuschusses gemäß Preisregelung zugunsten des Anschlussnehmers zu verlangen. Die 
bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Pönale wird um 10% reduziert mit dem bei Erhöhung der Netzan-
schlusskapazität fälligen Baukostenzuschuss gemäß Netzanschlussvertrag verrechnet. Der Kunde er-
hält zur Bestätigung ein angepasstes „Anschluss- und Vertragsdatenblatt“. 

Rückerstattungsansprüche werden nicht, insbesondere nicht im Falle einer die Baukostenzuschuss-
forderung übersteigenden Pönalenzahlung gewährt. 

6. Störungen und Unterbrechung der Anschlussnutzung  

Die Anschlussnutzung kann unterbrochen oder eingeschränkt werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder zur Abwen-
dung einer unmittelbaren Gefahr für Personen oder Anlagen erforderlich ist. Der VNB wird jede Unter-
brechung, Einschränkung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich beheben. 

Der VNB wird den Kunden bei einer beabsichtigten Unterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig 
in geeigneter Weise unterrichten und mit dem Kunden abstimmen, sofern dies zuvor vereinbart wurde. 
Abstimmung oder Benachrichtigung können entfallen, wenn sie nach den Umständen nicht rechtzeitig 
möglich sind bzw. aus Gründen, die der VNB nicht zu vertreten hat, unterbleiben. 

Der VNB ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung durch den Kunden fristlos zu 
unterbrechen, wenn der Kunde eine wesentliche Verpflichtung aus dem Vertragsverhältnis mit dem 
VNB verletzt und die Unterbrechung erforderlich ist, insbesondere um Störungen anderer Kunden 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des VNB oder Dritter auszuschließen oder die An-
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schlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu ver-
hindern. 

Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der VNB berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung durch den Kunden 
vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. 

Der VNB kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung androhen. Der VNB hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschluss-
nutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe der Unterbrechung entfallen sind und der An-
schlussnehmer oder Anschlussnutzer in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. 

7. Demontage 

Bei Beendigung des Vertrages ist der VNB berechtigt, die im Eigentum des VNB befindlichen Anla-
genteile des Netzanschlusses zu demontieren. 

Die Kosten für die Demontage der im Eigentum des VNB befindlichen Anlagenteile werden vom VNB 
getragen. 

8. Abrechnungszählung 

8.1. Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Es ist Aufgabe des VNB, die abrechnungsrelevanten Bezugsdaten zu erfassen, zu verarbeiten und an 
die berechtigten Stellen weiterzuleiten. 

Der Kunde teilt dem VNB den Verlust der Zähleinrichtungen sowie deren Beschädigung oder Störung 
unverzüglich mit. 

8.2. Zähleinrichtung 

Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b EnWG getroffen worden ist, gelten die 
nachfolgenden Absätze 1 und 2; in diesem Fall ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber.  

1. Der Kunde ist berechtigt, jederzeit eine Überprüfung einer Zähleinrichtung durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu verlangen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem VNB, so wird er den VNB vor Antragstellung 
benachrichtigen. 

2. Die Kosten der Prüfung trägt der VNB, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergren-
zen überschreitet, sonst der Kunde. In letzterem Fall werden die Kosten nach dem tatsächlichen Auf-
wand in Rechnung gestellt, sofern der Antrag auf Prüfung bei dem VNB gestellt wurde. 

8.3. Verwendung der Zählwerte 

Die Zählwerte bilden die Grundlage für die Abrechnung. 

8.4. Kontrollablesung 

Der VNB behält sich jährliche Kontrollablesungen der Abrechnungszähleinrichtung vor. Liegt die Diffe-
renz zwischen dem sich aus der Kontrollablesung und dem sich aus den fernausgelesenen Werten 
ergebenden Zählerstand innerhalb der Verkehrsfehlergrenze, ist diese Differenz für die Abrechnung 
ohne Belang. Andernfalls erfolgt eine Prüfung der Abrechnungszähleinrichtung. 

8.5. Ersatzwerte 

Ersatzwerte werden nach dem im MeteringCode 2006 beschriebenen Verfahren gebildet. 

Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. 
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9. Vergleichszählung 

Eine etwaige Vergleichszähleinrichtung kann für Abrechnungszwecke ausschließlich zur Ersatzwert-
bildung verwendet werden. 
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Anlage 
 

Haftung gemäß § 18 NAV  

Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung  
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaub-
ter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen vorausgesetzt wird, wird  
1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt,  
2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor-
liegt. 
Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des Netzbetreibers 
gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5000 Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verur-
sachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf  
1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern. 
In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen 
einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist. 
(3) Die Absätze (1) und (2) sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen 
einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Hand-
lung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsge-
setzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach 
Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im 
Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag 
nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallen-
den Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetrei-
ber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch 
einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz 
der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer 
Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5000 Euro sowie je Schadenser-
eignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten 
Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in 
dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind 
nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von 
nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch 
bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Scha-
densersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.  
(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht 
worden sind. 
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses 
feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
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